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Räumlich-soziale Entmischung und die Finanzkrise der Kernstädte -
das Beispiel Zürich

Andre Odermatt, Zürich

1 Suburbanisation und städtische Finanzen

Weltwirtschaftliche Umwälzungen, Globalisierung
und Deregulierung gefährden zunehmend die
Wettbewerbsfähigkeit der Städte. Die Position
Zürichs im internationalen Standortwettbewerb ist
an die effiziente und optimale Funktionsfähigkeit
des Wirtschaftsraumes gebunden, der aus der
Kernstadt und dem mit ihr verflochtenen Umland
besteht. Die Funktionsfähigkeit der Stadt Zürich
ist jedoch unter den gegenwärtigen Finanz¬
problemen immer weniger gewährleistet. Mit über
200 Millionen Franken weist die Stadt in der
laufenden Rechnung 1996 zum siebten Mal in
Folge einen hohen Ausgabenüberschuss aus. Eine
dritte Erhöhung des Steuerfusses nach jenen der
Jahre 1992 und 1993 kann wegen der interkom¬
munalen Steuerkonkurrenz nicht erwogen werden.
Daher konzipiert die Stadt Zürich seit mehreren
Jahren Sparmassnahmen, die auch öffentliche Lei¬
stungen betreffen. Die aufsummierten jährlichen
Einsparungen belaufen sich für das Jahr 1997 auf
über 600 Millionen Franken oder ca. 10% des Ge¬
samtaufwands 1997. Dennoch hat sich das Bilanz¬
defizit bis Ende 1997 auf 1349 Millionen Franken
erhöht. Mit vergleichbaren finanzpolitischen Pro¬
blemen kämpfen auch andere schweizerische sowie
ausländische Grossstädte.
Das Argument der ungünstigen Wirtschafts¬
struktur der Kernstadt Zürich oder der seit 1991
anhaltenden Konjunkturschwäche ist kein aus¬
reichender Erklärungsfaktor (Elsener 1998: 7;
Janos, Odermatt & Wächter 1997: 2). Die finan¬
ziell bedrängte Stadt Zürich ist Sitz zahlreicher
wettbewerbsfähiger Unternehmen, die im wert-
schöpfungsintensiven und zukunftsträchtigen Seg¬
ment der kommerziellen Dienstleistungen tätig
sind. Aber auch junge, innovative high-tech¬
orientierte Kleinunternehmen etablieren sich an
der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirt¬
schaft. Gegen das Argument der Konjunktur¬
schwäche ist einzuwenden, dass kleinere Gemein¬
den, darunter die meisten Agglomerationsgemeinden
der grossen Städte, ihre Finanzprobleme der frühen
90er Jahre unter Kontrolle bringen konnten. Die
heutige Situation muss deshalb vielmehr als Folge
des fortschreitenden Suburbanisationsprozesses
und der damit verbunden funktionalen und sozia¬
len Transformationsprozesse im urbanen Raum
begriffen werden.

2 Funktionale und soziale Entmischung
als Ausgangspunkt

Die heutige Situation der Kernstädte und ihrer
Agglomerationen ist das Resultat einer Stadtent¬
wicklung seit der Industrialisierung, die durch eine
grundlegende räumliche Trennung von Wohnen
und Arbeiten charakterisiert war und durch die
Mobilitätszunahme und das dynamische Be¬

völkerungswachstum der Agglomerationen seit
den fünfziger Jahren verstärkt wurde (Vettiger
1994: 27-28). Der schleichende Prozess der gross-
räumigen Trennung verschiedener alltäglicher
Handlungsbereiche ist aber nicht abgeschlossen,
sondern verändert kontinuierlich die räumliche
Struktur der Agglomerationsräume. Neben dem
weiteren Ausufern der Stadtlandschaft führt der
Entmischungsprozess zu einer zunehmenden
finanziellen Schwächung der Kernstadt. Funktio¬
nale und soziale Entmischung oder wirtschaftliche
Spezialisierung ergeben sich aus der räumlichen
Trennung sowie der räumlichen Differenzierung
von Wirtschaft (Arbeitsstätten) und Bevölkerung
(Wohnstätten) (Vettiger 1994: 17). Einer der
wichtigsten Gründe für die funktionale Ent¬
mischung ist der Grundrentenmechanismus
(Janos, Odermatt & Wächter 1997: 66-75).
Höherwertige Nutzungen wie Dienstleistungen
verdrängen schwächere Nutzungen, z.B. das
Wohnen oder das Gewerbe, von den zentralen, gut
erreichbaren Lagen des Agglomerationsraums.
Zur funktionalen Entmischung können jedoch
auch die Zonenplanung oder die Verkehrsinfra-
strukturmassnahmen beitragen.

2.1 Arbeitsplatz-Suburbanisation
Die funktionale Entmischung führt zu einer wach¬
senden Zahl von Arbeitsplätzen in der Kernstadt
bei gleichzeitigem Bevölkerungsverlust und einem
kontinuierlichen Anstieg der Bevölkerung im sich
laufend vergrössernden Agglomerationsraum. Die
Entwicklung der funktionalen Entmischung zwi¬
schen 1970 und 1990 in der Agglomeration Zürich
ist in der Tab. 1 aufgrund des Verhältnisses
zwischen Beschäftigten und Wohnbevölkerung
dargestellt.
Gesamtschweizerisch beträgt das Verhältnis von
Beschäftigten zu Bevölkerung rund 1:2. In der ge¬
samten Agglomeration Zürich (inkl. Stadt Zürich)
ist das Verhältnis allerdings erheblich stärker zu¬

gunsten der Beschäftigten und beträgt rund 1:1,5.
Dies kann als Indiz gewertet werden, dass der
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Beschäftigte Wohnbevölkerung

(gemäss Betriebszählung)

absolut in % Verän- absolut in % Verän-
1990 1990 derungin 1990 1990 derungin

% %

75-91
70-90

Stadt Zürich 357'291 55,6 +11,8 365'043 38,8 -13,6

Agglomeration (heutiges
Gebiet, ohne Stadt Zürich) 285'445 44,4 +49,0 575'137 61,2 +24,4

Total 642736 100,0 +26,9 940'180 100,0 +6,3

Tab. 1: Beschäftigte und Wohnbevölkerung in der Kernstadt und der Agglomeration
Employee and resident populalion in the central city and the suburbs
Emplois et populalion residante dans la ville-centre et l'agglomeration
Quelle: Janos, Odermatt, Wächter 1997: 32 (verändert).

Wirtschaftsraum Zürich deutlich über die
statistisch definierte Agglomeration hinausreicht
(Janos, Odermatt & Wächter 1997: 14). In der
Stadt Zürich kommt auf eine wohnhafte fast eine
beschäftigte Person. In den Agglomerations¬
gemeinden (ohne Stadt Zürich) beträgt das
Verhältnis hingegen rund 1:2, entspricht also dem
schweizerischen Durchschnitt. Der allgemeine
Beschäftigungsüberschuss in der Agglomeration
konzentriert sich somit fast ganz auf die Stadt
Zürich. Allerdings muss erwähnt werden, dass der
Zuwachs der Arbeitsplätze in den Agglomerations¬
gemeinden in den letzten 20 Jahren dynamischer
verlaufen ist als in der Stadt Zürich. Die rezessiven
90er Jahre schlagen sich in einem deutlichen Rück¬
gang der Bcschäftigtenzahlen in der Agglomeration
nieder. Im ganzen Agglomerationsgebiet inklusive
der Stadt Zürich resultierte zwischen 1991 und
1995 ein Rückgang von 7.5%. In derselben Zeit¬
spanne verringerte sich die Beschäftigtenzahl in
der Stadt Zürich um 11,2%. Der grösste Teil der
Arbeitsplätze ging also in der Stadt Zürich verloren
(Statistisches Amt der Stadt Zürich 1998: 129).
Besonders verkehrstechnisch günstig gelegene
Agglomerationsgemcinden weisen einen Zu¬
wachs der Arbeitsplätze auf (Arbeitsplatz-
Suburbanisation). Vor allem die «Headquarter
Economy» expandierte in den achtziger Jahren in
die urbane Peripherie (Hirz, Keil, Lehrer. Ronne-
berger. Schmid & Wolff 1995: 253-257). Somit
bilden sich im Agglomerationsraum Neben¬
zentren aus, welche teilweise mit vergleichbaren
Problemen wie die Kernstädte konfrontiert sind.
Im Raum Zürich zeigt sich diese Entwicklung am
deutlichsten im Norden rund um den Flughafen

Zürich Kloten, aber auch im Limmattal. Kloten als
Standortgemeinde des Flughafens weist beispiels¬
weise einen mit der Stadt Zürich vergleichbaren
Beschäftigungsüberschuss aus.

2.2 Reurbanisation
Auch im Bereich der demographischen Entwick¬
lung und des Wohnens zeigen sich neue Tendenzen:
Stadtnahe Agglomerationsgemeinden sehen sich
wie die Kernstadt aufgrund der demographischen
Alterung zunehmend mit grösseren Anteilen
älterer Bewohner konfrontiert und weisen als
Folge davon leicht sinkende Einwohnerzahlen auf.
In der Kernstadt manifestieren sich in jüngster Zeit
Gentrifizierungsprozesse (Krätke 1995: 177). Die¬
se bausozialen Aufwertungsprozesse sind mit einer
Verdrängung der ansässigen Bewohner durch
einkommensstarke, oft jüngere Haushalte ver¬
bunden. Die Intensivierung von Gentrifizierungs-
prozessen ist ein bedeutendes Element der
räumlich-sozialen Transformation prosperierender
Grossstädte. Erfasst werden davon vor allem city¬
nahe Wohnquartiere mit urbanen Wohnumfeld¬
qualitäten. In Zürich sind dies beispielsweise das
Industriequartier in Bahnhofsnähe oder das See¬
feld in Citynähe. Die Aufwertung innerstädtischer
Wohnviertel wird von Immobilienfirmen durch die
Schaffung eines neuen urbanen Ambiente mit
luxusmodernisierten Altbauten, postmodernen
Neubauten als Lückenfüllern und innerstädtischen
Einkaufszentren organisiert. Die Gentrifizicrung
ist also ein Teil der Reurbanisation, der Renais¬
sance der Städte als Wohngebiete (Frey 1990: 54).
Ob damit aber die Bevölkerungsverluste der
Vergangenheit weltgemacht werden können, ist
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fraglich. Der zusätzliche neue Wohnraum, der im
Zuge der Renaissance der Städte als Wohngebiete
und der Gentrifizierung geschaffen wurde, wird seit
längerer Zeit durch die erhöhten Wohnflächenan¬
sprüche absorbiert. Dies zeigt sich auch in Zürich,
wo sich der Wohnungsbestand zwischen 1990 und
1997 um knapp 4% erhöhte - zwei Drittel davon
mit 3 und mehr Zimmern - die Bevölkerungszahl
aber stagnierte (Statistisches Amt der Stadt
Zürich 1998/1:1).

2.3 Soziale Entmischung
im Agglomerationsraum Zürich

Soziale Entmischung bezeichnet die räumliche
Differenzierung der Bewohner nach sozioöko-
nomischen Merkmalen, z. B. Stellung im Lebens¬
zyklus (Alter, Zivilstand, Haushaltstyp), die soziale
Schichtzugehörigkeit (Bildung, berufliche Stellung,
Einkommen) oder staatliche und kulturelle Zu¬
gehörigkeit (Nationalität, Sprache, Religion). Bei
der sozialen Entmischung spielt die Wohnstandort¬
wahl eine wichtige Rolle, die gemäss der Tiebout-
These als vorteilhafte Kombination von «Versor¬

gung mit öffentlichen Gütern» und «Steuer¬
belastung» angesehen werden kann. «Ein Haushalt
wird bei rationaler Entscheidung jene Gemeinde
als Wohnort wählen, deren Kombination aus
öffentlichem Güterangebot (inklusive der natürli¬
chen Umwelt) und Steuerbelastung ceteris paribus
seinen Präferenzen am nächsten kommt» (Pom-
merehne 1987: 76). Das räumlich differenzierte
Wohnraumangebot im Sinne objektivierter
Möglichkeiten der Aneignung (Bourdieu 1987:
352, Odermatt 1997: 297-303) bildet die Voraus¬
setzung, dass Haushalte überhaupt zwischen
mehreren Orten wählen können, die jeweils
Unterschiede in Höhe, Zusammensetzungen von
öffentlichen Gütern und Leistungen und Steuern
aufweisen.
Die Bedeutung des objektiven Wohnrauman¬
gebots für die räumlich-soziale Differenzierung
zeigt sich beispielsweise in der Verteilung des

Massenwohnungsbaus in der Agglomeration
Zürich. Nach Schütz (1996) unterscheiden sich
die Anteile aufgrund der unterschiedlichen
Planungspraktiken zwischen den Gemeinden
stark. Massenwohnungsbauten, in denen ein Haus¬
halt das Treppenhaus mit mindestens 14 weiteren
Haushalten teilt, prägen die Gemeinden Spreiten-
bach und Greifensee mit rund einem Drittel der
Wohnungen und in absteigender Reihenfolge
Schlieren, Dietikon, Opfikon, die Stadt Zürich und
Kloten. Diese Gemeinden zeichnen sich heute
durch ähnliche Bevölkerungsstrukturen wie die
Stadt Zürich aus, insbesondere in bezug auf die
Anteile der ausländischen Haushalte oder jener,
die auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Objektive Angebotsstrukturen beeinflussen auch
die Abwanderung, vor allem jüngerer, mittel¬
ständischer bis wohlhabender und meist schweize¬
rischer Familienhaushalte aus der Stadt Zürich
(Meyrat Schlee & Gafner 1998: 35). Ziel der
Wohnstandortwahl sind immer entferntere, länd¬
liche Gemeinden in der Peripherie der Agglo¬
meration. Diese verfügen über einen relativ preis¬
günstigen Boden- und Immobilienmarkt, der die
Erfüllung des Einfamilienhauswunsches er¬

möglicht. An den unattraktiven Wohnlagen, die
aufgrund der abnehmenden Umweltqualität und
der Verschlechterung des Wohnumfeldes vor allem
in der Kernstadt, aber auch in gewissen stark be¬

lasteten Agglomerationsgemeinden zu finden sind,
müssen die wirtschaftlich schwächeren Bevölke¬
rungsschichten ihren Wohnungsbedarf decken. Die
Wohnstandortverlagerungen führen somit im
Agglomerationsraum Zürich zu einer kontinuier¬
lichen sozialen Entmischung, weil vor allem mittlere
bis hohe Einkommensklassen zwischen Steuerlast
und Wohnqualität abwägen (können) und diese als

ungleichgewichtig in der Kernstadt wahrnehmen.
Dies fördert die Entwicklung hin zu sogenannten
«A-Städten» (Frey 1996: 28), die durch über¬

proportionale Anteile der Alten, Armen, Allein¬
stehenden, Auszubildenden, Ausländern, Arbeits¬
losen usw. geprägt sind.
Stellvertretend für die Indikatoren der Polari¬
sierung zwischen Kernstadt und Agglomeration,
wird hier die räumliche Verteilung der Haushalte
nach Einkommensschichten dargestellt (Amt Für
Raumplanung des Kantons Zürich 1997: 25-26).
Die grössten Anteile der Einkommensober¬
schicht (steuerbares Einkommen ab 170000 Fr.)
weisen 1990 die Gemeinden am rechten und
teilweise am linken Zürichseeufer sowie einige
Gemeinden südwestlich von Zürich auf. Gemein¬
sames Merkmal dieser Agglomerationsgemeinden
ist ihre Nähe zur Kernstadt. Umgekehrt weist die
Stadt Zürich einen überdurchschnittlichen Anteil
von Personen mit niederen Einkommen auf. Auch
zwischen den verschiedenen Agglomerationsge¬
meinden kommt es zu Differenzierungen aufgrund
der Bauzonierungspolitik oder aufgrund der spe¬
zifischen geographischen Lage, die z. B. die Lärm-
und Luftbelastung einer Gemeinde bestimmt. Die
Agglomeration Zürich ist durch ein Süd-Nord-
Gefälle hinsichtlich der Einkommensverhältnisse,
Anteile ausländischer Haushalte sowie anderer
Merkmale gekennzeichnet (Janos, Odermatt &
Wächter 1997: 220-225). Der soziale Haupt¬
gegensatz liegt aber gleichwohl zwischen der Kern¬
stadt und den Agglomerationsgemeinden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
fortschreitende Stadtentwicklung, verbunden mit
den funktionalen und sozialen Entmischungs-
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erscheinungen, zu einem stark differenzierten,
gleichzeitig aber auch vielfältig verflochtenen
Zentrum-Umland-System führt. Die weitere
Entwicklung wird dabei zunehmend von einer
weiteren Polarisierung zwischen der Kernstadt und
der Agglomeration, aber auch der Gemeinden der
Agglomeration geprägt sein. In Anlehnung an den
Begriff der vielfach geteilten Stadt (Krätke 1995:
158) wird sich die Agglomeration zu einem viel¬
fach geteilten und polarisierten urbanen Raum
entwickeln.

3 Folgen der funktionalen
und sozialen Entmischung

In Anlehnung an Frey (1996: 26-30) ergeben sich
aus dem Entmischungsprozess vier sich selbst
verstärkende Teufelskreise, die längerfristig die
Wettbewerbsfähigkeit und die Lebensqualität der
Städte, ihres Umlandes und der gesamten Schweiz
gefährden. Die drei ersten Teufelskreise, die sich
auf den Verkehr, die Umweltqualität und die
Segregation zwischen den Gemeinden einer
Agglomeration beziehen, führen auch zum vierten
Teufelskreis, der sich auf die öffentlichen Finanzen
und das Ungleichgewicht zwischen Kernstadt und
Umland bezieht. Dabei liegt einer der Haupt¬
gründe für die finanziellen Probleme der Stadt
Zürich in der administrativ-politischen Unter¬
teilung des Wirtschaftsraumes Zürich durch
kommunale und kantonale Grenzen.

3.1 Ausgaben der Gemeinden
Die Gemeindeausgaben ergeben sich grund¬
sätzlich aus einem spezifischen Finanzbedarf, der
von der zentralörtlichen Stellung und der jeweiligen
Bevölkerungsstruktur abhängig ist. Zu den
zentralörtlichen Aufgaben gehören nach Voss

(1991: 33-36) die:
Versorgungsfunktion: Die Kernstädte versorgen
nicht nur ihre Einwohner, sondern auch die ihres
Verflechtungsbereiches mit privat und öffentlich
angebotenen zentralörtlichen Gütern und
Leistungen. Aus dieser regionalen Versorgungs¬
funktion erwächst dem zentralen Ort ein zu¬

sätzlicher, zenlralitätsbedingter Finanzbedarf.
Entwicklungsfunktion: Als Zentren mit einer
hohen Dichte von Wirtschaftsaktivitäten geben
sie Entwicklungsimpulse an das nähere und
weitere Umland weiter. Diese Funktion findet
ihre Rechtfertigung in den regionalen Ent-
wicklungs- bzw. Wachstumstheorien.

In der räumlich eng verflochtenen schweizerischen
Wirtschaft erbringen die Zentren zudem gewisse
Aufgaben im überregionalen und teilweise sogar

im landesweiten Interesse (Odermatt 1998).
Dazu zählen neben der wirtschaftlichen Inno-
vations- und Entwicklungsfunktion beispielsweise
Aufgaben im Bereich der Kultur oder des Sports.
Neben dieser überregionalen und nationalen
Bedeutung der Städte ist auf die hohe Dichte der
Aktivitäten in den Kernstädten hinzuweisen. Wirt¬
schaftliche Tätigkeiten, Wohnen und Verkehr sind
auf engstem Raum konzentriert. Dies hat erheb¬
liche «Kosten der Enge» zur Folge, die sich in einem
hohen finanziellen Zusatzbedarf in den Bereichen
Sicherheit, Verkehrsregulierung usw. bemerkbar
machen. So betragen beispielsweise die Pro-Kopf-
Ausgaben in der Stadt Zürich für den Aufgaben¬
bereich Rechtsschutz und Sicherheit ungefähr das
lOfache, im Bereich der Kultur und des Verkehrs je
das über 25fache der Gemeinden im Kanton
Zürich mit den jeweils tiefsten Ausgaben (Janos,
Odermatt & Wächter 1997:197).
Theoretisch könnte davon ausgegangen werden,
dass die Ausgaben einer Gemeinde weitgehend
durch ihre Einkommensverhältnisse bestimmt
würden. Wohlhabende Gemeinden hätten folglich
ein gutes Versorgungsniveau mit öffentlichen
Leistungen, während ärmere Gemeinden ein
tieferes aufweisen würden. Aufgrund der engen
funktionalen Verflechtung zwischen den Gemeinden
in einem Agglomerationsraum und der kommu¬
nalen Steuerhoheit können die Gemeinden als
«Trittbrettfahrer» handeln: statt höherer Ausgaben
zur Hebung des örtlichen Leistungsniveaus können
sie tiefere Steuerfüsse beschliessen. Als Berufs-,
Freizeit-, Bildungs- und Einkaufspendler nutzen
die Bewohner dieser Gemeinden weiterhin die
zentralörtlichen Infrastrukturen der Kernstadt,
führen wegen der Besteuerung am Wohnsitz je¬
doch keine Steuern direkt an die Leistungen der
Kernstadt ab. Im räumlich-funktionalen Zusammen¬
hang einer Agglomeration ist das Versorgungs¬
niveau einer Gemeinde somit nicht nur vom lokalen
Angebot abhängig, sondern auch von der Erreich¬
barkeit der öffentlichen Güter und Leistungen,
welche in anderen Gemeinden, insbesondere in der
Kernstadt, angeboten werden.
Im Unterschied zu nationalen öffentlichen Gütern,
zum Beispiel der Landesverteidigung, bei der ein
Ausweichen von potentiellen Nutzniessern kaum
möglich ist, können sich Subjekte bei lokalen
und/oder zentralörtlichen Kollektivgütern durch
interkommunale Wanderung der Mitbeteiligung an
der Finanzierung entziehen, ohne dass sie auf den
Nutzen aus den öffentlichen Gütern und Lei¬

stungen der Nachbargemeinde oder der Kernstadt
verzichten müssen. Daraus ergibt sich ein Zustand
von Vorteilen ohne Nachteile für die Umland-
gemeinden (Puchinger 1996: 119). Dieser ist
dadurch gegeben, dass suburbane Gemeinden die
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positiven externen Effekte internalisieren und die
kostenintensiven zentralen infrastrukturellen Aus¬
gaben externalisieren. Die suburbanen Gemeinden
verteidigen diesen Zustand so lange als möglich.
Dadurch entsteht ein zirkulär-kumulativer Prozess,
weil die Kernstadt zur Finanzierung öffentlicher
Leistungen die Steuern anheben muss, vor denen
die wohlhabenderen Bevölkerungsschichten wie¬
derum in die steuergünstigen Umlandgemeinden
entfliehen.
Dieser Prozess zeigt sich auch in der Agglomera¬
tion Zürich: Während die Stadt Zürich 1992 einen
Steuerfuss von 123% aufwies, lagen die Steuerfüsse
in den umliegenden Agglomerationsgemeinden
zwischen 80% und 110% (Janos, Odermatt &
Wächter 1997: 110-114). Zu den Gemeinden mit
den tiefsten Steuerfüssen zählten die links- und
rechtsufrigen Seegemeinden. Das Steuerfussge-
fälle zwischen Kernstadt und Umland hat sich seit¬
her weiter verstärkt. Die Kernstadt sieht sich also
aufgrund ihrer zentralörtlichen Stellung mit einer
hohen Ausgabenbelastung und einer hohen Steuer-
belaslung konfrontiert. Damit die öffentlichen
Leistungen der Kernstadt für das Umland nicht in
zu geringer Quantität und/oder Qualität ange¬
boten werden, müsste die Stadt die Steuer¬
belastung weiter erhöhen. Dies ist politisch jedoch
nicht durchsetzbar und würde zu einer Verschär¬
fung der Steuerungerechtigkeit führen. Der
Teufelskreis der öffentlichen Finanzen führt des¬
halb in einem Agglomerationsraum, der zwischen
den Gemeinden unterschiedliche Besteuerungssät¬
ze kennt, zu einer suboptimalen Versorgung mit öf¬
fentlichen Leistungen. Die kommunale Steuerho¬
heit und der damit verbundene inlerkommunale
Wettbewerb tragen aber auch zur Effizienzstei¬
gerung bei der Bereitstellung öffentlicher Leistun¬
gen bei und erlauben, die allgemeine Steuer¬
belastung niedrig zu halten.

Soziallasten
Neben den zentralitätsbedingten Kosten ist auf die
wachsenden sozialen Lasten der Kernstädte hinzu¬
weisen. Als Folge der sozialen Entmischung haben
die Kernstädte überproportionale Anteile wirt¬
schaftlich schwächerer Bevölkerungsteile («A-
Stadt»-Effekte). Attraktivitätsfaktoren sind vor
allem die grössere Anonymität, die Hoffnung auf
einen wirtschaftlichen Aufstieg sowie die zentral¬
örtlichen Angebote im sozialen Bereich. Die Kern¬
städte werden so zu Kristallisationspunkten sozialer
Probleme, deren Gründe oft auf nationaler Stufe zu
suchen sind. So fallen beispielsweise die wesent¬
lichen Entscheidungen zur Alters-, Arbeitslosen-
und Ausländerpolitik auf der nationalen und nicht
auf der kommunalen Ebene. Die Tatsache, dass die
Kernstädte den grössten Teil der Kosten der sozialen

Lasten tragen müssen, ist eine direkte Folge des

Subsidiaritätsprinzips und der Aufgabenteilung
zwischen Kanton und Gemeinden, welche wieder¬
um durch die Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen massgeblich bestimmt wird. Im Kanton
Zürich lässt sich im Gegensatz zu einigen anderen
Kantonen eine starke Tendenz der Abwälzung
sozialer Kosten auf die Gemeinden feststellen. Die
A-Stadt-Effekte führen als Folge davon zu über¬
mässigen Belastungen der Stadt Zürich. Zur
Verdeutlichung der Problematik kann die geo¬
graphische Aufteilung der Bevölkerung und der
Sozialleistungen im Kanton Zürich angeführt
werden: Mit einem Bevölkerungsanteil von 29,5%
entfallen auf die Stadt Zürich 50,5% aller Bezüger
von Sozialleistungen (Rüst 1995).

3.2 Einnahmen der Gemeinden
Die Folgen der funktionalen und sozialen Ent¬
mischung auf die Einnahmen der Stadt Zürich kön¬
nen durch die Aufteilung der in der Stadt Zürich
verdienten Einkommen nach der Herkunft der
Erwerbstätigen, basierend auf individuellen Perso¬
nendaten aus der Volkszählung, vermittelt werden.
Ausgehend von den Daten der Bundessteuersta¬
tistik, in der die Reineinkommen der Steuerpflich¬
tigen nach Gemeinden enthalten sind, wurde
von Janos, Odermatt & Wächter (1997: 62) als
vorsichtige Schätzung angenommen, dass die Ein¬
kommen der nach Zürich pendelnden Erwerbs¬
tätigen dem jeweiligen Gemeindedurchschnitt ent¬
sprechen. Für die Agglomerationsgemeinden und
die Gemeinden mit einem Pendlersaldo, also der
Differenz zwischen Wegpendlern nach und Zu-
pendlern aus Zürich, von über 100 wurden die Ein¬
kommen gemeindeweise erfasst und ein neuer, mit
der jeweiligen Pendlerzahl gewichteter Durch¬
schnitt berechnet. Die übrigen Zupendlergemein-
den wurden nicht gemeindeweise analysiert. Für
die Schätzung der Einkommen der Pendler aus die¬
sen Gemeinden wurde der Durchschnitt aller
übrigen schweizerischen Gemeinden als Berech¬
nungsgrundlage genommen. Daraus ergeben sich
die in Tabelle 2 dargestellten Werte.
Insgesamt verdienten 1990 die 311897 Erwerbs¬
tätigen in der Stadt Zürich 17 811123000 Fr.
Durchschnittlich ergibt dies einen Betrag von
57 106 Fr. pro Steuerpflichtigen. Ein bedeutender
Teil des in der Stadt Zürich verdienten Rein¬
einkommens wird aber durch die pendelnden
Erwerbstätigen in ihre Wohnsitzgemeinden trans¬
feriert. Während die 151613 Erwerbstätigen mit
Wohn- und Arbeitsort in der Stadt Zürich 48,6%
aller Erwerbstätigen ausmachen, beträgt ihr Anteil
am gesamten Reineinkommen (8017447 Fr.) bloss
45,0%. Die 110 359 Erwerbstätigen mit Wohnsitz in
der Agglomeration und Arbeitsort in der Stadt
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Wohnort der Erwerbstätigen gemäss
Volkszählung in der Stadt Zürich

Zupendler/
Erwerbstätige

Reineinkommen pro
Pflichtige, Fr.

Reineinkommen l'OOO

Fr.

Agglomerationsgemeinden im Kanton
Zürich 103'666 65'980 6'839'929

Agglomerationsgemeinden ausserhalb des

Kantons Zürich 6'693 60'120 402381

Agglomeration
(ohne Stadt Zürich) U0'359 65'62 5 T24T210

Gemeinden mit Pendlersaldo3 100) 20'513 52'952 1'086707

Übrige Zupendler (Schweiz) 29'412 49'815 1'465'159

Zupendler insgesamt 160'284 61 '102 9793 '676

Erwerbstätige mit Wohn- und Arbeitsort
in der Stadt Zürich 151*613 52'881 8'017'447

Erwerbstätige in der Stadt Zürich 311"897 57706 1T81V123

Tab. 2: Reineinkommen in der Stadt Zürich 1990 (Schätzung)
Net income in the City of Zürich 1990 (estimation)
Revenu dans la ville de Zürich 1990 (estimation)
Quelle: Janos, Odermatt, Wächter 1997: 63 (verändert).

Zürich, welche 35,4% aller Erwerbstätigen in der
Stadt Zürich ausmachen, transferieren 40,7%
(7 242310 Fr.) der in der Stadt Zürich verdienten
Einkommen in ihre Wohnsitzgemeinden. Dort
versteuern sie ihr Einkommen oft zu tieferen
Steuersätzen als in der Stadt Zürich. Der über¬
durchschnittliche Einkommensanteil der Erwerbs¬
tätigen mit Wohnsitz in der Agglomeration ist eine
Folge der höheren Reinkommen der Steuerpflich¬
tigen in der Agglomeration. Das durchschnittliche
Reineinkommen ist mit 65625 Fr. deutlich höher
als dasjenige von 52881 Fr. der Erwerbstätigen mit
Wohn- und Arbeitsort in der Stadt Zürich. Der
Grund dafür ist wiederum in der sozialen Ent¬
mischung zu suchen. Als Beispiel können die ein¬
kommensstarken Berufskategorien der Direktoren
und leitenden Angestellten angeführt werden: Von
den knapp 28000 Direktoren und leitenden Ange¬
stellten, die in der Stadt Zürich tätig sind, wohnen
fast 70% in der Agglomeration (Janos, Oder¬
matt & Wächter 1997: 43). Insgesamt fliessen
55% der in der Stadt Zürich verdienten Rein¬
einkommen - ohne dass dieses für die Stadt Zürich
steuerlich erfassbar wäre - in die Wohnsitzgemein¬

den der 160284 Pendler, was in ähnlicher Weise
auch für Bern bestätigt wurde (Gächter & Hof¬
mann 1996).

Einnahmen von juristischen Personen
Oft wird argumentiert, dass die Kernstädte ihren
zentralörtlichen Finanzbedarf mit den Steuerein¬
nahmen von den juristischen Personen abdecken
können, da sie aufgrund der funktionalen Ent¬
mischung über eine hohe Zahl besteuerbarer
Unternehmen verfügen. In der Stadt Zürich ist der
Einnahmenanteil aus Unternehmenssteuern tat¬
sächlich erheblich höher als in den Agglomera¬
tionsgemeinden oder im Kanton. Dies drückt sich
auch in einer hohen Steuerkraft pro Kopf der Be¬

völkerung aus. Hierbei bezeichnet die Steuerkraft
den auf die Einwohnerzahl bezogenen Ertrag der
allgemeinen Gemeindesteuern von natürlichen
und juristischen Personen umgerechnet von den
zur Anwendung gelangten Steuerfüssen auf 100%.
Die Stadt Zürich lag 1992 mit einer Steuerkraft von
3070 Fr. leicht über dem kantonalen Durchschnitt.
Als Vergleich dazu weisen die vier steuerkräftigsten
Gemeinden des Kantons Zürich (Zollikon,












